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Anordnung Nr. 2* 
über Gebühren für Dienstleistungen 

im Bereich der Tierzucht und Tierhaltung

vom 20. Dezember 1968

Zur Ergänzung der Anordnung vom 10. Oktober 1968 
über Gebühren für Dienstleistungen im Bereich der 
Tierzucht und Tierhaltung (GBl. II S. 927) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Der Abs. 1 des § 2 der Anordnung über Gebühren 
für Dienstleistungen im Bereich der Tierzucht und 
Tierhaltung wird wie folgt ergänzt:

„5. Pferde Besamung Spermaportion
(ЕВ) (1 Pellet)

M M
70,— ' ‘ -.“

(2) Der Abs. 2 des § 2 der Anordnung über Gebühren 
für Dienstleistungen im Bereich der Tierzucht und Tier
haltung erhält folgende Fassung:

„(2) Ist die Erstbesamung eines Rindes. Schweines, 
Schafes oder einer Ziege durch den VEB Besamung 
erfolglos geblieben, so besteht Anspruch auf kosten
lose Durchführung einer Zweit- und erforderlichen
falls einer Drittbesamung. Dieser Anspruch erlischt 
nach Ablauf von 10 Wochen nach der Erstbesamung. 
Bei erfolgloser Besamung von Stuten besteht An
spruch auf kostenlose Durchführung weiterer Besa
mungen innerhalb der Decksaison.“

§ 2

Der § 4 der Anordnung über Gebühren für Dienst
leistungen im Bereich der Tierzucht und Tierhaltung 
wird um die folgenden Absätze 5 und 6 ergänzt:

„(5) Für Pferde werden folgende Gebühren er
hoben :
a) Herdbuchgebühren

Herdbuchjahresgebühr je
Pferd 10,- M
Für die Aufnahme in das 
Herdbuch je Pferd 5,— M *

* Anordnung (Nr. 1) vom 10. Oktober 1968 (GBl. II Nr. 117 
S. 927)

Für die Eintragung in das 
LeisUmgsbuch je Pferd 10,— M

Für die Ausfertigung eines
Abstammungsnachweises je
Pferd 5,-M

Für einen Fohlenschein je
Pferd 2,-M

b) Körgebühren

Für die Körung von Heng
sten je Pferd 15,— M

Für die Erlaubnis zur Zucht
benutzung bzw. Deckerlaub
nis je Hengst 12,— M

c) Zuchtförderungsgebühren

Für Pferde 5 % vom Bruttover
kaufserlös der ver
kauften Zuchttiere 
sind vom Verkäu- 

. fer an die staatliche 
Zuchtorganisation 
zu zahlen.

(6) Die Preise für züchterische Betreuung sind bis 
zum 30. Juni des laufenden Jahres an die staatliche 
Zuchtorganisation für das gesamte Jahr zu bezahlen. 
Die Vertragspartner können davon abweichende Zah
lungsfristen vereinbaren.“

§3
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft. 

Sie gilt für alle Leistungen ab diesem Zeitpunkt.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— die Anordnung vom 10. Juli 1965 über die Besa- 
mungsgebühren für Rinder, Schweine und Pferde 
(GBl. II S. 577)

— die Anordnung vom 6. Juli 1955 über die Erhebung 
von Gebühren der Tierzuchtinspektionen (GBl. II 
S. 242).

Berlin, den 20. Dezember 1968

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratisch ei) Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, 
Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe 
die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 - Verlag: (610/62) Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 108 Berlin, Otto-Grotewohl-Str. 17, Telefon: 209 45 01 —Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender 
Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 M, Teil II 1,80 M und Teil III 1,80 M — Einzelabgabe bis zum 
Umfang von 8 Seiten 0,15 M, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 M, bis zum Umfang von 
43 Seiten 0,55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 M mehr — Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließ
fach 69G. Außerdem besteht Kaufmöglichkeit nur bei Selbstabholung gegen Barzahlung in der Buchhandlung für amtliche Doku
mente. 1054 Berlin, Scijwedter Straße 263, Telefon: 42 46 41 — Gesamtherstcllung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen 
Republik (Rollenrotations-Hochdruck) Index 31 817

I I  co i i suTue-q
У Х " :  T  •  •  b  • I


